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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2013 Ausgegeben am 26. November 2013 Teil II 

369. Verordnung: Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung – UStBBKV 

369. Verordnung der Bundesministerin für Finanzen betreffend Umsätze, für welche die 
Steuerschuld zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs auf den Leistungsempfänger 
übergeht (Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung – UStBBKV) 
 

Aufgrund des § 19 Abs. 1d des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 63/2013, wird verordnet: 
 

§ 1. Bei den in § 2 angeführten Umsätzen wird die Umsatzsteuer vom Leistungsempfänger 
geschuldet, wenn dieser Unternehmer ist. Der leistende Unternehmer haftet für diese Steuer. 

§ 2. Dies gilt für folgende Umsätze: 

 1. Lieferungen von Videospielkonsolen (aus Position 9504 der Kombinierten Nomenklatur), 
Laptops und Tablet-Computern (aus Unterposition 8471 30 00 der Kombinierten Nomenklatur), 
wenn das in der Rechnung ausgewiesene Entgelt mindestens 5 000 Euro beträgt. 

 2. Lieferungen von Gas und Elektrizität an einen Unternehmer, dessen Haupttätigkeit in Bezug auf 
den Erwerb dieser Gegenstände in deren Weiterlieferung besteht und dessen eigener Verbrauch 
dieser Gegenstände von untergeordneter Bedeutung ist. 

 3. Übertragungen von Gas- und Elektrizitätszertifikaten. 

 4. Lieferungen von Metallen (aus Kapitel 71 und aus Abschnitt XV der Kombinierten Nomenklatur, 
ausgenommen Positionen 7113 bis 7118, Kapitel 73, Positionen 7411 bis 7419, 7507, 7508, 
7608, Unterposition 7609 00 00 bis Position 7616, Unterpositionen 7806 00, 7907 00 00, 
8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 
8107 90 00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 
8112 29 00, 8112 59 00, 8112 99, Unterposition 8113 00 90, Kapitel 82 und 83), außer diese 
fallen unter die Schrott-Umsatzsteuerverordnung, BGBl. II Nr. 129/2007, oder die 
Differenzbesteuerung nach § 24 UStG 1994 wird angewendet. 

 5. Steuerpflichtige Lieferungen von Anlagegold im Sinne des § 24a Abs. 5 und Abs. 6 UStG 1994. 

§ 3. Die Verordnung ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2013 ausgeführt 
werden. 
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